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Mit dem 1. September 2020 werden neue Regelungen der Europäischen 
Feuerwaffenrichtlinie ins Deutsche Waffenrecht überführt. 

 » Vor dem Verkauf einer Waffe müssen die 
IDs der Waffe bekannt sein rechtzeitig 
einfordern

 » Bei einem längeren Verbleib der Waffe 
beim Büchsenmacher müssen die IDs 
bekannt sein und beim NWR gemeldet 
werden  übernimmt der Büchsenma-
cher/Händler

 » Beim Ver-/Ankauf von privat an privat müs-
sen alle vorgenannten IDs des Käufers 
und Verkäufers bekannt sein

 » Rechtliche Absicherung gewährleistet 
zum Beispiel die Kaufabwicklung über Fran-
konia/auctronia.de

 » Die An- und Abmeldefristen von Waffen 
belaufen sich nach wie vor auf 14 Tagen

 » Zum Kaufen von Munition genügt wie ge-
wohnt der Jagdschein, WBK mit ein-
getragenen Munitionserwerb oder der 
Munitionserwerbschein

 » Jeder Waffen Besitzer bekommt eine persön-
liche Nationales Waffenregister-ID, NWR-
ID. Dieser Nummer ist ein „P“ vorangestellt. 
Die folgende Nummer entspricht den Daten-
schutzrichtlinien, da sie verklausuliert aus un-
terschiedlichen Daten generiert wird.

 » Jeder Jäger und Sportschütze erhält zusätz-
lichen eine Erwerbs-ID. Gekennzeichnet 
durch ein „E“. Die persönliche NWR- sowie 
die Erwerbs-ID werden vom Amt in die jewei-
lige Waffenbesitzkarte eingestempelt

 » Alle Schusswaffen und wesentlichen Waf-Alle Schusswaffen und wesentlichen Waf-Alle Schusswaffen und wesentlichen Waf
fenteile erhalten eine ID, diese wird durch 
ein „W“ bei Schusswaffen und ein „T“ bei we-
sentlichen Waffenteilen geführt. Das führen-
de wesentliche Waffenteil bei Langwaffen ist 
das Gehäuse und bei Kurzwaffen das Griffs-
tück. Alle NWR ID Nummern sind 21 stellig

 » Weitere wesentlichen Waffenteile sind u.a. 
der Lauf und der Verschluss bzw Ver-
schlusskopf

 » Alle Waffenbesitzer sollten ihre persönliche 
NWR- und die Erwerbs-ID bei der zuständi-
gen Behörde abfragen

Folgende Aspekte müssen Waffenbesitzer dazu wissen

!


